
Naturräumliche 

Besonderheiten der 

Betriebsfläche

Agrarstrukturelle 

Besonderheit eines 

Betriebs

>20 % 

Hangneigung auf 

mind. 5000 m² 

eines Schlags

Schlag <1 ha mit 

unveränderlicher 

Schlaggrenze

Streuobstwiesen, 

Agroforst-, 

Weinbau-, 

Obstbau-, 

Hopfenbau-, 

Weihnachtsbaum-

flächen

Schlag von Verpflichtung 

zur bodennahen und 

streifenförmigen 

Aufbringung 

ausgenommen

Schlag in Kulisse ausgewiesen

Antrag beim Direktor der 

Landwirtschaftskammer als 

Landesbeauftragter über die 

Kreisstellen

Die Genehmigung erlischt 

automatisch, wenn sich 

Größe, Zuschnitt oder 

Nutzung der Schläge ändern

Schlag <1 ha mit 

veränderlicher 

Schlaggrenze und 

einer Hangneigung 

von >20 % auf >30 

% eines Schlages

janein

Verfahren mit 

vergleichbar geringen 

Ammoniakemissionen

Flüssiges 

organisches 

Düngemittel mit <2 

% TS

Antrag beim Direktor der 

Landwirtschaftskammer 

als Landesbeauftragter 

über die Kreisstellen

Die Genehmigung erlischt 

automatisch, wenn die 

Voraussetzungen nicht 

mehr vorliegen

Ausnahmen von der streifenförmigen Aufbringung von flüssigen organischen 
oder organisch-mineralischen Düngemitteln auf Acker und Grünland ab 2025

Team Düngung
Stand 10/2024

Betrieb < 15 ha

Betrieb von Verpflichtung 

zur bodennahen und 

streifenförmigen 

Aufbringung ausgenommen

Mind. 50% der Betriebsfläche 

in Kulisse ausgewiesen

ja

Keine 

Ausnahme

nein

Rindergülle mit <4,6 

% TS (Milchvieh-, 

Rinder-, Bullen-, 

Kälbergülle; ggf. 

jeweils verdünnt)

Nur auf Grünland, 

Dauergrünland oder 

mehrjährigem Feldfutter

Anzeige beim Direktor der 

Landwirtschaftskammer als 

Landesbeauftragter mind. 

24 Stunden vor der 

Aufbringung

Grünlandflächen d. Betriebs 

von Verpflichtung zur 

bodennahen und 

streifenförmigen 

Aufbringung ausgenommen


